
Investmentfonds (nachstehend: „Fonds“)
gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (nachstehend: „InvFG“)

(nachstehend „VWG“)

–

OGAW ist die Kurzform für „Organismus zur gemeinsamen Vera ung in Wertpapieren“ gemäß InvFG



Der Investmentfonds hat daher den Status „FATCA compliant“

http://www.s-fonds.at/




Kennzahlenberechnung für Basisinformationsblatt („BIB“): Ers
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€ , davon eingezahlt €



„Auszahlungen“ aus Thes

Einkommensteuererklärung in der Spalte „Neben den angeführten Einkünften wurden Einkünfte bezogen, für 
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Bank AG (in Folge kurz „SPK OÖ“) an 

„Brokerauswahl“



„Brokerauswahl“ festgelegten Kriterien erfülle
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„Brokerauswahl“ ersichtlichen Regelun
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„Schw ht“ – „unter Wahrung des Bankgeheimnisses“.
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österreichischen Umweltzeichens, den “Best –

(„SDGs“) 

kurz: „SDG“) festgelegt. Diese Zielsetzungen dienen der weltweiten Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf 



„Verstöße gegen UNGC” wird 

Organisation („ILO“) bis hin zu kontroversen Wirtschaftspraktiken (Bestechung 

rücksichtigung des „Grundsatzes der 
Beeinträchtigungen“

bitte dem Abschnitt „Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten 
eitsfaktoren berücksichtigt?“.

Durch die Berücksichtigung des PAI “Verstöße gegen UNGC” wird 

ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen 
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sind unter dem Punkt „Nachhaltigkeitsbezog
Informationen“ in 

„Best class“ –

Zwangsarbeit) der International Labour Organisation („ILO“) bis hin zu kontroversen 



Kombination mit einem „Best Class“ –
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Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU
–





Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck 
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http://www.s-fonds.at/de/start/fondsprodukte/fonds/s-ethikaktien/AT0000681176
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„gere en Märkte “größeren Veränderunge

s unter „Enti y Type“ nkung auf „Regulated market“ 
auf „Search“ ( uf „Show table columns“ und „Update“)
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RL gelten.“

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg





